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BETREFF Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale; 
 Startschreiben zum erstmaligen Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 

durch den Arbeitgeber und Anwendungsgrundsätze für den Einführungszeitraum 2013
BEZUG Sitzung LSt III/2012 vom 12. bis 14. September 2012 zu TOP 6 c) 
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DOK 2012/0813379 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 

Hinweis: 

Nach § 52b Absatz 5 Satz 1 Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Gesetzesfassung der 

Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), die zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030) geändert worden ist, hat das Bundesministe-

rium der Finanzen den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuer-

abzugsmerkmale (ELStAM) für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs sowie den Zeitpunkt 

des erstmaligen Abrufs der ELStAM durch den Arbeitgeber (Starttermin) in einem BMF-

Schreiben (Startschreiben) zu bestimmen. 

 

§ 52b EStG soll durch das Jahressteuergesetz 2013 (JStG 2013) neu gefasst werden. Weil 

diese Neuregelung noch nicht in das parlamentarische Verfahren eingebracht worden ist, kann 

derzeit nur ein vorläufiger Entwurf des vorgesehenen Startschreibens ohne Bezugnahme auf 

die vorgesehenen Neuregelungen veröffentlicht werden. Soweit in dem folgenden Text auf 

diese Neuregelungen Bezug genommen wird, sind diese Stellen durch Freilassungen 

gekennzeichnet.  

 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind für den Lohnsteuerabzug 

ab dem Kalenderjahr 2013 die folgenden Regelungen zu beachten: 
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I. Starttermin 

 

Als Starttermin für das Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM-

Verfahren) wird der 1. November 2012 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt können die Arbeitge-

ber die ELStAM der Arbeitnehmer mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 abrufen. Der Arbeit-

geber hat das ELStAM-Verfahren grundsätzlich für laufenden Arbeitslohn, der für einen nach 

dem 31. Dezember 2012 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und für sonstige Be-

züge, die nach dem 31. Dezember 2012 zufließen, anzuwenden. 

 

II. Einführungszeitraum für das ELStAM-Verfahren 

 

Nach der Regelung in § 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E) ist für 

die Einführung des ELStAM-Verfahrens ein Zeitraum zu bestimmen (Einführungszeitraum). 

Auf der Grundlage dieser Vorschrift wird hiermit das Kalenderjahr 2013 als Einführungszeit-

raum bestimmt. Damit wird insbesondere den Arbeitgebern ein längerer Umstellungszeitraum 

auf das ELStAM-Verfahren angeboten, um auch eventuelle technische und organisatorische 

Probleme, die bei einem gleichzeitigen Einstieg aller Arbeitgeber zu einem festen Termin ent-

stehen könnten, zu vermeiden. Daraus folgt auch, dass der Arbeitgeber die ELStAM spätes-
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zuwenden hat. Ein Abruf mit Wirkung ab 2014 ist verspätet.  

 

Weil im Einführungszeitraum das Lohnsteuerabzugsverfahren nach Maßgabe der Regelungen 

für das Papierverfahren oder für das ELStAM-Verfahren durchgeführt werden kann, sind ab-

weichend vom BMF-Schreiben vom xx. September 2012 - IV C 5 - S 2363/07/0002-03 - / - 

2012/xxxxxxx - (BStBl I S. xxx) [ELStAM-Anwendungsschreiben] die folgenden Regelun-

gen zu beachten.  

 

III. Arbeitgeber 

 

1. Papierverfahren im Einführungszeitraum 

 

Solange der Arbeitgeber im Einführungszeitraum das ELStAM-Verfahren nicht anwendet, 

sind für den Lohnsteuerabzug folgende Papierbescheinigungen zugrunde zu legen: 

1. Die Lohnsteuerkarte 2010 oder  

2. eine vom Finanzamt nach § 52b Absatz 3 EStG ausgestellte Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug 2011, 2012 oder 2013 (Ersatzbescheinigung 2011, 2012, 2013). 

 

Sind von den unter Nummer 1 und 2 genannten Papierbescheinigungen abweichende Lohn-

steuerabzugsmerkmale anzuwenden, kann sie der Arbeitnehmer anhand folgender amtlicher 

Bescheinigungen nachweisen: 

1. Mitteilungsschreiben des Finanzamts zur "Information über die erstmals elektronisch 

gespeicherten Daten für den Lohnsteuerabzug (Elektronische Lohnsteuerabzugs-

merkmale)" nach § 52b Absatz 9 EStG i. d. Fassung des Jahres 2012, 

2. Ausdruck oder sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts mit den ab dem 1. Januar 

2012 oder zu einem späteren Zeitpunkt im Übergangszeitraum 2012 und Einführungs-

zeitraum 2013 gültigen ELStAM oder 

3. Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (Tz. III. 2) aufgrund abweichender 

Meldedaten (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E) bis zur 

Bereitstellung der ELStAM nach Aufhebung der Abrufsperre, längstens bis zum Ab-

lauf der Gültigkeit (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E)). 

 

Die in den vor dem 1. Januar 2013 ausgestellten Ausdrucken oder sonstigen Papierbescheini-

gungen eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale (Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, 

Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag, Kirchensteuerabzugsmerkmal, Faktor) bleiben weiterhin 

gültig und sind dem Lohnsteuerabzug im Einführungszeitraum zugrunde zu legen (§ 52b Ab-

satz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E)). Ein erneuter Antrag des Arbeitneh-

mers ist hierfür nicht erforderlich.  
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2012 ist nur dann für den Arbeitgeber maßgebend, wenn ihm gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 

2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011 für das erste Dienstverhältnis des Arbeitnehmers 

vorliegt (Steuerklassen I bis V). Hingegen ist der Ausdruck bzw. die sonstige Papierbeschei-

nigung des Finanzamts mit den ab dem 1. Januar 2012 oder zu einem späteren Zeitpunkt im 

Einführungszeitraum 2013 gültigen Lohnsteuerabzugsmerkmalen für den Arbeitgeber maßge-

bend, wenn ihm gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011, 

2012, 2013 für das erste Dienstverhältnis des Arbeitnehmers vorliegt (Steuerklassen I bis V).  

 

Legt der Arbeitnehmer ein Mitteilungsschreiben des Finanzamts nach § 52b Absatz 9 EStG i. 

d. Fassung 2012, einen Ausdruck bzw. eine sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts 

oder eine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug dem Arbeitgeber zum Zweck 

der Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug vor, sind allein die ausgewiesenen Lohnsteuer-

abzugsmerkmale auf der zuletzt ausgestellten amtlichen Bescheinigung für den Lohnsteuerab-

zug maßgebend. Sämtliche auf einer Lohnsteuerkarte 2010 oder einer zu einem früheren Zeit-

punkt ausgestellten Ersatzbescheinigung 2011, 2012, 2013 oder einer anderen zu einem frühe-

ren Zeitpunkt ausgestellten amtlichen Bescheinigung eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerk-

male werden überschrieben. Diese vereinfachte Nachweismöglichkeit besteht auch dann, 

wenn der Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2013 in ein neues erstes Dienstverhältnis wechselt. 

 

Somit sind die zuletzt eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale - unabhängig von der ein-

getragenen Gültigkeit - vom Arbeitgeber zunächst auch noch für das Lohnsteuerabzugsver-

fahren im Einführungszeitraum zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber braucht nicht zu prüfen, 

ob die Voraussetzungen für die einzelnen Lohnsteuerabzugsmerkmale dem Grunde bzw. der 

Höhe nach noch vorliegen.  

 

Zur Verpflichtung des Arbeitgebers zur Entgegennahme und Aufbewahrung der vom Finanz-

amt ausgestellten Papierbescheinigungen vgl. Tz. III. 9.  

 

Ist auf der Lohnsteuerkarte 2010 eine Lohnsteuerbescheinigung erteilt und die Lohnsteuer-

karte an den Arbeitnehmer herausgegeben worden, kann der Arbeitgeber bei fortbestehendem 

Dienstverhältnis die Lohnsteuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 im Einführungs-

zeitraum 2013 weiter anwenden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich bestätigt, dass die Lohn-

steuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 auch weiterhin für den Lohnsteuerabzug im 

Einführungszeitraum 2013 zutreffend sind (§ 52b Absatz 1 Satz 5 EStG). Eine amtliche Be-

scheinigung ist hierfür nicht vorgesehen, so dass eine formlose Erklärung des Arbeitnehmers 

als Nachweis ausreicht. Diese schriftliche Bestätigung ist als Beleg zum Lohnkonto zu neh-

men. 
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während des Einführungszeitraums ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis be-

ginnen, kann der Arbeitgeber die Vereinfachungsregelung des § 52b Absatz 4 EStG anwen-

den. In diesen Fällen kann der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug ohne Vorlage einer Lohn-

steuerkarte 2010 oder Ersatzbescheinigung 2011, 2012, 2013 nach der Steuerklasse I vorneh-

men. Dazu hat der Auszubildende seinem Arbeitgeber die Identifikationsnummer, den Tag 

der Geburt und ggf. die rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemein-

schaft mitzuteilen und schriftlich zu bestätigen, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis 

handelt. 

 

Wurde die vorstehende Vereinfachungsregelung bereits im Kalenderjahr 2011 oder 2012 in 

Anspruch genommen, kann im Einführungszeitraum 2013 die Lohnsteuer weiterhin nach der 

Steuerklasse I ermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist eine schriftliche Bestätigung des 

Auszubildenden, dass es sich weiterhin um sein erstes Dienstverhältnis handelt. 

  

2. Bescheinigung bei unzutreffenden ELStAM aufgrund abweichender Meldedaten   

    (Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug) 

 

Bei Einführung des ELStAM-Verfahrens bzw. dem erstmaligen Abruf der ELStAM durch 

den Arbeitgeber kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung für den Ar-

beitnehmer aufgrund fehlerhafter Meldedaten materiell unzutreffende ELStAM bereitstellt, da 

die Finanzämter nicht befugt sind, in der ELStAM-Datenbank gespeicherte Meldedaten zu 

ändern.  

 

Hat das Finanzamt in diesem Fall eine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 

ausgestellt (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E), Tz. V. 2), wird 

der Arbeitgeberabruf zunächst für den in der Bescheinigung angegebenen Zeitraum (Kalen-

derjahr 2013 und ggf. 2014) durch das Finanzamt gesperrt, sog. Vollsperrung. Meldet der Ar-

beitgeber oder sein Vertreter den Arbeitnehmer trotz erfolgter Sperrung an, erhält er die Mit-

teilung „Keine Anmeldeberechtigung“. Die Regelungen des § 39e Absatz 6 Satz 8 EStG 

(Lohnsteuerabzug nach Steuerklasse VI) sind nicht anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer dem 

Arbeitgeber die Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug vorgelegt hat. 

 

Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerabzugsmerkmale dieser Besonderen Bescheinigung für 

den Lohnsteuerabzug nur dann für den angegebenen Zeitraum anwenden, wenn ihm die 

Lohnsteuerkarte 2010 oder eine Ersatzbescheinigung 2011, 2012 oder 2013 des Arbeitneh-

mers mit einer der Steuerklassen I bis V (erstes Dienstverhältnis) vorliegt. Zur Anwendung 

der kalenderjahrbezogen bescheinigten Lohnsteuerabzugsmerkmale vgl. Tz. V. 2.   
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Arbeitnehmer und nicht das Finanzamt dem Arbeitgeber die Aufhebung der Sperrung mitzu-

teilen (Tz. IV und V. 2). Dazu hat der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber das Informations-

schreiben seines Wohnsitzfinanzamts über die Aufhebung der Sperrung auszuhändigen. Auf-

grund dieser Mitteilung hat der Arbeitgeber den beschäftigten Arbeitnehmer erstmalig in der 

ELStAM-Datenbank anzumelden (Tz. III. 4) und die entsprechenden ELStAM abzurufen. 

Diese Grundsätze gelten auch bei einem Arbeitgeberwechsel während der Dauer der Sper-

rung. 

 

Hat das Finanzamt die ELStAM nach ihrem erstmaligen Abruf gesperrt, wird dem Arbeitge-

ber die Aufhebung der Sperrung durch Bereitstellung sog. Änderungslisten automatisch mit-

geteilt. Daraufhin hat der Arbeitgeber die bereitgestellten ELStAM abzurufen und ab der dem 

Abruf folgenden Lohnabrechnung anzuwenden. 

 

3. Unzutreffende ELStAM aus anderen Gründen 

 

Bei unzutreffenden ELStAM, die auf vom Finanzamt zu bildenden Merkmalen beruhen (z. B. 

Freibetrag aus dem Lohnsteuerermäßigungsverfahren, Steuerklassenkombination bei Ehegat-

ten, Beantragung der Steuerklasse II), korrigiert das Finanzamt auf Veranlassung des Arbeit-

nehmers die ELStAM in der Datenbank. Daraufhin werden dem Arbeitgeber die zutreffenden 

ELStAM zur Verfügung gestellt. 

 

Nimmt das Finanzamt die Korrektur vor dem erstmaligen Abruf vor (z. B. bei Feststellung 

des Fehlers im Rahmen des Ermäßigungsverfahrens), werden dem Arbeitgeber beim erstmali-

gen Abruf die zutreffenden ELStAM bereitgestellt. Der vom Finanzamt in diesem Fall ausge-

stellte Ausdruck der ELStAM (Tz. V. 2) kann auch vor dem erstmaligen Arbeitgeberabruf 

nach den Grundsätzen der Tz. III. 1 dem Lohnsteuerabzug zugrunde gelegt werden. 

 

Nimmt das Finanzamt die Korrektur nach dem erstmaligen Abruf vor, werden dem Arbeitge-

ber die zutreffenden ELStAM bereitgestellt (sog. Änderungsmitteilung), die rückwirkend auf 

den Zeitpunkt des erstmaligen Abrufs angewendet werden können. Zur Beschleunigung der 

Korrektur eines unzutreffenden Lohnsteuerabzugs kann der in diesem Fall ausgestellte Aus-

druck der ELStAM (Tz. V. 2) vor dem Abruf der korrigierten ELStAM nach den Grundsätzen 

der Tz. III. 1 dem Lohnsteuerabzug zugrunde gelegt werden. 

 

4. Erstmaliger Einsatz des ELStAM-Verfahrens nach dem Starttermin 

 

Nach dem Starttermin hat der Arbeitgeber oder sein Vertreter die beschäftigten Arbeitnehmer 

im Einführungszeitraum für den Einsatz des ELStAM-Verfahrens in der ELStAM-Datenbank 

anzumelden. Dazu soll der Arbeitgeber sämtliche Arbeitnehmer einer lohnsteuerlichen Be-
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stieg in das ELStAM-Verfahren zu erleichtern, bestehen abweichend davon aber keine Be-

denken, die Arbeitnehmer im Einführungszeitraum auch stufenweise (zu verschiedenen Zeit-

punkten) in das ELStAM-Verfahren zu überführen. Wählt der Arbeitgeber diese Möglichkeit, 

hat er für den Lohnsteuerabzug - bezogen auf die jeweilige Betriebsstätte - sowohl die Rege-

lungen für das Papierverfahren als auch für das ELStAM-Verfahren zu beachten. 

 

Der Arbeitgeber soll dem Arbeitnehmer den Zeitpunkt für die erstmalige Anwendung der 

ELStAM zeitnah mitteilen. Eine Mitteilung des erstmaligen Abrufs der ELStAM gegenüber 

dem Betriebsstättenfinanzamt ist nicht erforderlich. Bei der Anmeldung in der ELStAM-Da-

tenbank hat der Arbeitgeber auch anzugeben, ob es sich um ein erstes oder ein weiteres 

Dienstverhältnis des Arbeitnehmers handelt. Diese Angaben sind für die programmgesteuerte 

Bildung der Lohnsteuerklasse erforderlich.  

 

Ein erstes Dienstverhältnis darf der Arbeitgeber während des Einführungszeitraums nur an-

melden,   

wenn ihm für den betreffenden Arbeitnehmer  

- die Lohnsteuerkarte 2010 oder  

- eine vom Finanzamt ausgestellte Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011, 2012 

oder 2013 (Ersatzbescheinigung 2011, 2012 oder 2013)  

mit einer der Steuerklassen I bis V vorliegt  

oder wenn 

- er im Rahmen der Vereinfachungsregelung für Auszubildende (§ 52b Absatz 4 EStG) 

den Lohnsteuerabzug ohne Vorlage einer Lohnsteuerkarte 2010 oder einer Ersatzbe-

scheinigung nach der Steuerklasse I vorgenommen hat oder 

- er die Lohnsteuerabzugsmerkmale der Lohnsteuerkarte 2010 nach § 52b Absatz 1 Satz 

5 EStG aufgrund einer Erklärung des Arbeitnehmers weiter angewendet hat (§ 52b 

Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E).  

Diese Grundsätze gelten - mit Ausnahme der Fälle des § 52b Absatz 1 Satz 5 EStG (Anwen-

dung der Lohnsteuerabzugsmerkmale 2010 ohne Lohnsteuerkarte 2010) - auch bei Begrün-

dung eines neuen Dienstverhältnisses im Einführungszeitraum. Für unbeschränkt einkom-

mensteuerpflichtige ledige Arbeitnehmer, die im Einführungszeitraum nach Einstieg des Ar-

beitgebers in das ELStAM-Verfahren ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis 

beginnen, kann der Arbeitgeber ein erstes Dienstverhältnis ohne Vorlage einer Lohnsteuer-

karte 2010 oder einer Ersatzbescheinigung anmelden, wenn der Auszubildende seinem Ar-

beitgeber dies entsprechend schriftlich bestätigt. 
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Auch wenn der Arbeitgeber verschiedenartige Bezüge zahlt, sind diese aufgrund des Grund-

satzes eines einheitlichen Dienstverhältnisses zu einem Arbeitgeber zusammenzurechnen. In 

den folgenden Fällen handelt es sich um ein einheitliches Dienstverhältnis, so dass die Lohn-

steuer für die Bezüge einheitlich und nach denselben ELStAM zu erheben ist. Der Abruf von 

ELStAM für ein zweites Dienstverhältnis des Arbeitnehmers durch denselben Arbeitgeber ist 

nicht möglich. 

 

Beispiele für die Zahlung verschiedenartiger Bezüge: 

 Ein Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber neben einer Betriebsrente noch Arbeitslohn 

für ein aktives Dienstverhältnis; die Lohnsteuer wird nicht pauschal erhoben. 

 Ein Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber Hinterbliebenenbezüge und eigene Versor-

gungsbezüge oder Arbeitslohn für ein aktives Dienstverhältnis. 

 Ein Arbeitnehmer ist in Elternzeit und arbeitet gleichwohl beim selben Arbeitgeber 

weiter. 

 

Behandelt der Arbeitgeber solche Bezüge bei der Durchführung des Lohnsteuerabzugs wie 

Bezüge aus unterschiedlichen Dienstverhältnissen, sind für Lohnabrechnungszeiträume, die 

vor dem 1. Januar 2014 enden, bzw. für sonstige Bezüge, die vor dem 1. Januar 2014 zuflie-

ßen, die vom Arbeitgeber abgerufenen ELStAM für einen der gezahlten Bezüge anzuwenden. 

Für den jeweils anderen Bezug ist die Steuerklasse VI ohne weiteren Abruf von ELStAM für 

ein zweites Dienstverhältnis zu Grunde zu legen. Für den Lohnsteuereinbehalt von Versor-

gungsbezügen nach der Steuerklasse VI ist § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 EStG zu berück-

sichtigen, wonach kein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag anzusetzen ist. Die Lohnsteuer-

bescheinigung ist entsprechend den getrennt abgerechneten Bezügen auszustellen und an die 

Finanzverwaltung zu übermitteln. 

 

6. Anwendung der abgerufenen ELStAM 

 

Nach erfolgreichem Abruf der ELStAM hat der Arbeitgeber für die angemeldeten Arbeitneh-

mer die Vorschriften des ELStAM-Verfahrens (§§ 38 bis 39e EStG, Regelverfahren) anzu-

wenden. Danach sind die vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter abgerufenen ELStAM 

grundsätzlich für die nächste auf den Abrufzeitpunkt folgende Lohnabrechnung anzuwenden 

und im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 

2013 (E); Ausnahme vgl. Tz. III. 7).  

 

Eine erneute Anwendung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach der Lohnsteuerkarte 2010 und 

den vom Finanzamt ausgestellten Papierbescheinigungen für den Lohnsteuerabzug ist grund-

sätzlich nicht mehr möglich (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E); 
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ruf oder eine spätere Anwendung der ELStAM aufgrund technischer Störungen nicht möglich 

ist. In diesen Fällen sind die Regelungen des § 39c EStG (Einbehaltung der Lohnsteuer ohne 

Lohnsteuerabzugsmerkmale) anzuwenden.  

 

Scheitert allerdings der erstmalige Abruf der ELStAM während des Einführungszeitraums 

aufgrund technischer Probleme, kann der Arbeitgeber bis zum vorletzten Lohnzahlungszeit-

raum des Einführungszeitraums weiterhin das Papierverfahren und die Regelungen des § 52b 

EStG anwenden. 

 

Weichen die erstmals abgerufenen ELStAM von den auf den Papierbescheinigungen einge-

tragenen bzw. im Lohnkonto aufgezeichneten Lohnsteuerabzugsmerkmalen ab, besteht für 

den Arbeitgeber weder eine Korrekturpflicht nach § 41c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 

noch eine Anzeigepflicht nach § 41c Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG, da er 

bei Berücksichtigung der vom Arbeitnehmer vorgelegten Lohnsteuerkarte 2010/Papierbe-

scheinigung(en) vorschriftsmäßig gehandelt hat. Abweichungen können z. B. dann auftreten, 

wenn der Arbeitnehmer seiner Anzeigeverpflichtung im Papierverfahren bei Änderungen der 

Lohnsteuerabzugsmerkmale zu seinen Ungunsten nicht nachgekommen ist (z. B. Steuerklasse 

III oder II anstatt I). 

 

7. Verzicht auf sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM 

 

Nichtanwendung der erstmals abgerufenen ELStAM 

Abweichend von Tz. III. 6 kann der Arbeitgeber nach § 52b Absatz … - neu - EStG in der 

Fassung des JStG 2013 (E) auf eine sofortige Anwendung der im Einführungszeitraum erst-

mals abgerufenen ELStAM einmalig verzichten. Statt dessen kann er den Lohnsteuerabzug 

für die Dauer von bis zu 6 Kalendermonaten weiter nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte 

2010, einer vom Finanzamt ausgestellten Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011, 2012 

oder 2013 sowie einem Ausdruck oder einer sonstigen Papierbescheinigung (Tz. III. 1) bzw. 

nach den im Lohnkonto aufgezeichneten Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder der Besonderen 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug durchführen. Der 6-Monats-Zeitraum gilt auch dann, 

wenn dieser über das Ende des Einführungszeitraums (31. Dezember 2013) hinausreicht. 

 

Für eine verzögerte Anwendung der erstmals abgerufenen ELStAM ist die Zustimmung des 

Arbeitnehmers erforderlich. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, solch eine betriebsinterne 

Abstimmung lohnsteuerlich zu dokumentieren; es sind keine Aufzeichnungen im Lohnkonto 

erforderlich.  

 

In diesem 6-Monats-Zeitraum kann der Arbeitgeber insbesondere die Funktionsfähigkeit der 

eingesetzten Lohnabrechnungsprogramme absichern. Ferner ermöglicht diese Regelung, dass 
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Hierfür - aber auch für eine spätere Prüfung der ELStAM - stellt die Finanzverwaltung einen 

Vordruck (Vordruck „Bescheinigung zur Überprüfung der elektronischen Lohnsteuerabzugs-

merkmale (ELStAM)“) im Internetangebot der obersten Finanzbehörden der Länder und in 

einer Formulardatenbank unter der Internetadresse https://www.formulare-bfinv.de in der 

Rubrik Formularcenter/Formularkatalog/Steuerformulare/Lohnsteuer zur Einsicht und zum 

Abruf bereit. 

 

Nichtanwendung der erstmals abgerufenen ELStAM nach erstmaligem Lohnsteuerabzug 

Der Arbeitgeber kann ferner nach § 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 

(E) und abweichend von Tz. III. 6 auf freiwilliger Basis und mit Zustimmung des Arbeitneh-

mers den Lohnsteuerabzug nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte 2010 oder einer vom 

Finanzamt ausgestellten Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011, 2012 oder 2013 und 

einem Ausdruck oder einer sonstigen Papierbescheinigung (Tz. III. 1) bzw. nach den im 

Lohnkonto aufgezeichneten Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder der Besonderen Bescheini-

gung für den Lohnsteuerabzug für die Dauer von bis zu 6 Kalendermonaten durchführen, 

wenn die erstmalige Anwendung der im Einführungszeitraum erstmals abgerufenen ELStAM 

zu einem vom bisherigen Verfahren abweichenden Lohnsteuerabzug führt. In diesem Zeit-

raum kann der Arbeitnehmer mit dem Finanzamt die Abweichungen der ELStAM von den 

vorliegenden Papierbescheinigungen aufklären. Auch hierzu kann der Arbeitgeber dem Ar-

beitnehmer die Abweichungen zwischen den im Lohnkonto aufgezeichneten Lohnsteuerab-

zugsmerkmalen und den ELStAM durch den Vordruck „Bescheinigung zur Überprüfung der 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)“ mitteilen.  

 

Der 6-Monats-Zeitraum gilt auch dann, wenn dieser über das Ende des Einführungszeitraums 

(31. Dezember 2013) hinausreicht. 

 

Lohnsteuerabzug nach Korrektur der ELStAM bzw. nach Ablauf des 6-Monats-Zeitraums 

Nach Vorlage der Besonderen Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (bei unzutreffenden 

Meldedaten) durch den Arbeitnehmer oder nach Eingang einer sog. Änderungsmitteilung zum 

Abruf der vom Finanzamt korrigierten ELStAM hat der Arbeitgeber diese Merkmale entspre-

chend Tz. III. 2 bzw. III. 3 anzuwenden. Spätestens nach Ablauf des 6-Monats-Zeitraums hat 

der Arbeitgeber die (erstmals) abgerufenen ELStAM anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer 

keine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug vorgelegt hat oder keine sog. Ände-

rungsmitteilung zum Abruf der vom Finanzamt korrigierten ELStAM eingeht, z. B. weil die 

(erstmals) bereitgestellten ELStAM zutreffend sind.  
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Wendet der Arbeitgeber die Regelungen des § 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des 

JStG 2013 (E) an, besteht für ihn weder eine Rückrechnungs-/Korrekturpflicht noch eine An-

zeigeverpflichtung für den 6-Monats-Zeitraum bzw. auf den 1. Januar 2013 (vgl. Tz. III. 6). 

 

8. Beendigung des Dienstverhältnisses bei Anwendung des ELStAM-Verfahrens 

 

Hat der Arbeitgeber die ELStAM des Arbeitnehmers bereits angewendet, hat der Arbeitgeber 

den Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses (z. B. in Fällen des Arbeitgeberwechsels) der 

Finanzverwaltung unverzüglich mitzuteilen (sog. Abmeldung, § 39e Absatz 4 Satz 5 EStG). 

Eine solche elektronische Abmeldung ist auch dann erforderlich, wenn das Finanzamt den 

Arbeitgeberabruf gesperrt hat (vgl. Tz. III. 2). 

 

9. Entgegennahme und Aufbewahrung der Lohnsteuerkarte 

2010/Papierbescheinigung(en) 

 

Der Arbeitgeber hat auch im Einführungszeitraum die Lohnsteuerkarte 2010, Ersatzbeschei-

nigung für 2011, 2012 bzw. 2013, eine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 

sowie weitere der unter Tz. III. 1 genannten Papierbescheinigungen entgegenzunehmen, auf-

zubewahren sowie die darauf eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale in das Lohnkonto zu 

übernehmen. Die so aufgezeichneten Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem Lohnsteuerabzug 

im Einführungszeitraum bis zur erstmaligen Anwendung der ELStAM für den jeweiligen Ar-

beitnehmer zugrunde zu legen.  

 

Auf Anforderung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Einführungszeitraum die vorge-

legten Bescheinigungen (Tz. III. 1) zur Änderung nicht mehr zutreffender Lohnsteuerab-

zugsmerkmale durch das Finanzamt oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor Ablauf 

des Kalenderjahres 2014 innerhalb einer angemessenen Frist auszuhändigen (§ 52b Absatz 1 

Satz 3 Nummer 2 und 3 EStG).  

 

Die Lohnsteuerkarte 2010 und die weiteren unter Tz. III. 1 genannten Papierbescheinigungen 

dürfen erst nach Ablauf des Kalenderjahres 2014 vernichtet werden (§ 52b Absatz … - neu - 

EStG in der Fassung des JStG 2013 (E)). 
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Weil der Einführungszeitraum zum 31. Dezember 2013 endet, können Härtefallanträge auf 

Nichtteilnahme am ELStAM-Verfahren (§ 39e Absatz 7 EStG) für das Kalenderjahr 2013 

frühestens mit Wirkung ab dem letzten Lohnzahlungszeitraum in 2013 gestellt werden. Bis zu 

diesem Zeitpunkt steht das Papierverfahren ohnehin zur Verfügung. 

 

IV. Arbeitnehmer 

 

Papierverfahren vor Einsatz des ELStAM-Verfahrens 

Bis zum erstmaligen Einsatz des ELStAM-Verfahrens im Einführungszeitraum sind für den 

Nachweis der Lohnsteuerabzugsmerkmale die Regelungen für die Papierbescheinigungen in 

Tz. III. 1 zu beachten. Die Vereinfachungsregelung für Auszubildende nach § 52b Absatz 4 

EStG kann weiterhin angewandt werden (Tz. III. 4).  

 

Sind aufgrund geänderter Lebensverhältnisse für das Kalenderjahr 2013 gegenüber den Ver-

hältnissen des Jahres 2012 abweichende Lohnsteuerabzugsmerkmale (Freibetrag, Hinzurech-

nungsbetrag, Kirchensteuerabzugsmerkmal, Faktor) maßgebend, kann das Finanzamt auf An-

trag des Arbeitnehmers die Lohnsteuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung für 2011 oder 

2012 berichtigen. Weicht die Eintragung der Steuerklasse oder die Zahl der Kinderfreibeträge 

auf der Lohnsteuerkarte 2010 oder der Ersatzbescheinigung 2011 oder 2012 von den Verhält-

nissen zu Beginn des Kalenderjahres 2013 zu Gunsten des Arbeitnehmers ab oder ist die 

Steuerklasse II bescheinigt und entfallen die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des 

Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (§ 24b EStG) im Laufe des Kalenderjahres 2013, be-

steht auch im Jahr 2013 - wie bisher - eine Anzeigepflicht des Arbeitnehmers gegenüber dem 

Finanzamt (§ 52b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG).  

 

Wechselt der Arbeitnehmer im Einführungszeitraum seinen Arbeitgeber, hat er sich die Lohn-

steuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011, 2012 oder 2013, die Besondere Beschei-

nigung für den Lohnsteuerabzug sowie ggf. einen vom Finanzamt ausgestellten Ausdruck 

oder eine sonstige Papierbescheinigung (Tz. III. 1) vom bisherigen Arbeitgeber aushändigen 

zu lassen und dem neuen Arbeitgeber vorzulegen. 

 

Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2013 

Für die Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 

bis 8 EStG ist zu beachten, dass die für die Kalenderjahre 2010, 2011 oder 2012 bescheinigten 

Beträge in 2013 ohne weiteren Antrag nur für den Zeitraum des Papierverfahrens bis zum 

Einsatz des ELStAM-Verfahrens im Einführungszeitraum gelten.  
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derjahr 2013 nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen, z. B. Minderung des Freibetrags 

aufgrund geringerer Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-

stätte als Werbungskosten, ist der Arbeitnehmer zwar nicht verpflichtet, die Anpassung des 

Freibetrags auf den dem Arbeitgeber vorliegenden Bescheinigungen (Tz. III. 1) zu veranlas-

sen. Unterbleibt jedoch ein Antrag auf Herabsetzung des Freibetrags, kann dies zu Nachzah-

lungen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung führen.  

 

Sollen Freibeträge auch bei Anwendung der ELStAM durch den Arbeitgeber in 2013 (weiter) 

berücksichtigt werden, sind diese grundsätzlich im Rahmen des Lohnsteuerermäßigungsver-

fahrens für 2013 neu zu beantragen. Entsprechendes gilt für das Faktorverfahren (§ 39f 

EStG), die Steuerklasse II bei volljährigen Kindern sowie für antragsgebundene Kinderzähler, 

sofern nicht bereits für das Kalenderjahr 2012 eine mehrjährige Berücksichtigung des Kindes 

beantragt worden ist. Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene werden 

weiterhin in der Regel mehrjährig berücksichtigt. 

 

Korrektur der ELStAM nach Einsatz des ELStAM-Verfahrens 

Stellt die Finanzverwaltung im Einführungszeitraum dem Arbeitgeber ELStAM bereit, die 

nach Auffassung des Arbeitnehmers unzutreffend sind, kann er beim Wohnsitzfinanzamt eine 

Berichtigung der ELStAM beantragen (vgl. Tz. III. 2 und 3). Macht der Arbeitgeber von der 

Regelung im § 52b Absatz … - neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E) (Verzicht auf 

sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM) Gebrauch, bedarf dies der Zustimmung des 

Arbeitnehmers (Tz. III. 7).  

 

Zur Erleichterung der Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und Finanzamt in Abwei-

chungsfällen kann der Arbeitnehmer den Vordruck „Antrag auf Korrektur der elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)“ verwenden, der im Internetangebot der obersten 

Finanzbehörden der Länder und in einer Formulardatenbank unter der Internetadresse 

https://www.formulare-bfinv.de in der Rubrik 

Formularcenter/Formularkatalog/Steuerformulare/Lohnsteuer zur Einsicht und zum Abruf be-

reit steht. 

 

Auf die Verpflichtung des Arbeitnehmers, den Arbeitgeber über die vom Finanzamt mitge-

teilte Aufhebung einer Abrufsperre zu informieren, wird hingewiesen (Tz. III. 2 und V. 2). 
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1. Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2013 

 

Sind beim Arbeitnehmer im Rahmen des Lohnsteuerermäßigungsverfahrens für das Kalen-

derjahr 2013 Freibeträge zu berücksichtigen, hat das Finanzamt diese Lohnsteuerabzugs-

merkmale in der ELStAM-Datenbank zu speichern. In diesen Antragsfällen ist dem 

Arbeitnehmer stets ein Ausdruck der ELStAM mit den ab 2013 geltenden Merkmalen zur 

Vorlage beim Arbeitgeber auszustellen. Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer für das 

Kalenderjahr 2013 die Berücksichtigung eines Kinderzählers, der Steuerklasse II, eines 

Faktors oder einer anderen Steuerklassenkombination bei Ehegatten beantragt hat.  

 

2. Unzutreffende ELStAM 

 

Allgemeines 

Werden dem Arbeitgeber ELStAM bereitgestellt, die nach Auffassung des Arbeitnehmers 

unzutreffend sind, hat das Wohnsitzfinanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers die gebildeten 

ELStAM zu prüfen und sie ggf. zu ändern.  

 

Unzutreffende ELStAM wegen fehlerhafter Meldedaten 

Beruhen die nach Auffassung des Arbeitnehmers unzutreffend gebildeten ELStAM auf 

(fehlerhaften) Meldedaten, hat das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers eine Besondere 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug auszustellen (§ 52b Absatz … - neu - EStG in der 

Fassung des JStG 2013 (E)) und den Arbeitgeberabruf zu sperren, sog. Vollsperrung. Nach 

Erstellung eines sog. Fehlertickets ist der Fall im Finanzamt zur Überwachung auf 

Wiedervorlage zu nehmen. Die Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug kann für 

das Kalenderjahr 2013 und 2014 ausgestellt werden, wobei der Faktor (§ 39f EStG) sowie 

Freibeträge nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 bis 8 EStG immer nur bezogen 

auf ein Kalenderjahr zu bescheinigen sind. 

 

Hat das Finanzamt ein sog. Fehlerticket erstellt, wird ihm die Korrektur der Unstimmigkeiten 

bzw. Fehler in der ELStAM-Datenbank mitgeteilt. Im Anschluss daran hat das Finanzamt die 

Sperrung aufzuheben. Erfolgte die Sperrung nach dem erstmaligen Abruf der ELStAM, erhält 

der Arbeitgeber automatisch eine sog. Änderungsmitteilung mit den korrigierten ELStAM. 

Erfolgte die Sperrung bereits vor dem erstmaligen Abruf, ist deren Aufhebung dem Arbeit-

nehmer zur Information des Arbeitgebers mitzuteilen (Informationsschreiben, vgl. Tz. III. 2). 

In diesem Fall hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer erstmalig in der ELStAM-Datenbank 

anzumelden. 

 



 
Seite 15 Unzutreffende ELStAM aus anderen Gründen 

Betreffen die für den Arbeitnehmer bereitgestellten unzutreffenden ELStAM vom Finanzamt 

zu bildende Merkmale (z. B. Freibetrag aus dem Lohnsteuerermäßigungsverfahren, Steuer-

klassenkombination bei Ehegatten, Beantragung der Steuerklasse II), korrigiert es auf Veran-

lassung des Arbeitnehmers die ELStAM, die daraufhin dem Arbeitgeber elektronisch zum 

Abruf bereitgestellt werden.  

 

Wird die Korrektur vor dem erstmaligen Abruf der ELStAM durchgeführt, z.B. im Lohnsteu-

erermäßigungsverfahren, werden dem Arbeitgeber die zutreffenden ELStAM beim erstmali-

gen Abruf bereitgestellt. Nimmt der Arbeitgeber bereits am ELStAM-Verfahren teil, erhält 

der Arbeitgeber die zutreffenden ELStAM mit der nächsten sog. Änderungsmitteilung bereit-

gestellt.  

 

Dem Arbeitnehmer ist stets ein Ausdruck der ELStAM (ggf. mit Freibetrag) zur Vorlage beim 

Arbeitgeber auszuhändigen. Nimmt der Arbeitgeber noch nicht am ELStAM-Verfahren teil, 

hat er den Ausdruck entsprechend den Grundsätzen der Tz. III. 1 und 3 zu berücksichtigen. 

 

3. Keine Rückforderung der Papierbescheinigungen 

 

Das Finanzamt hat die im Rahmen des Lohnsteuerermäßigungsverfahrens 2013 ausgestellten 

Bescheinigungen für den Lohnsteuerabzug, Ausdrucke oder sonstigen Papierbescheinigungen 

( Tz. III. 1) sowie die Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (§ 52b Absatz … - 

neu - EStG in der Fassung des JStG 2013 (E)) nicht zurückzufordern.  

 

Dieses Schreiben ist ab dem 1. November 2012 anzuwenden. 

 

 

Dieses Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - 

Steuern - Steuerarten - Lohnsteuer - BMF-Schreiben/Allgemeines zur Einsicht und zum Abruf 

bereit. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 


